
Zeitschrift: ASMZ : Sicherheit Schweiz : Allgemeine schweizerische
Militärzeitschrift

Herausgeber: Schweizerische Offiziersgesellschaft

Band: 180 (2014)

Heft: 10

Vereinsnachrichten: SOG Vorstand

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 16.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


SOG Vorstand

WEA - das Parlament ist gefordert
Die SOG unterstützt den eingeschlagenen Weg der WEA.

Anpassungsbedarf besteht noch bei der Finanzierung der Armee,
der Begrenzung der Diensttage, der WK-Dauer und bei der
Anzahl Brigaden im Heer.

Br Denis Froidevaux, Präsident SOG

Am 3. September
2014 hat der Bundes-

rat die Botschaft zur
WEA an die sicher-

heitspolitische Kom-
mission des Stände-

rats überwiesen. Die
SOG ist nach wie vor
überzeugt, dass die

Schweizer Armee eine Weiterentwicklung
dringend benötigt, um die Mängel aus
den vorherigen Armeereformen endlich
zu beheben. Darum setzt sie sich dafür
ein, dass die WEA zügig und zeitverzugs-
los vorangetrieben wird.

SOG <7/Y WEA,
<7/2772 ZY

• die Mängel in der Ausbildung ohne
weiteren zeitlichen Aufschub behoben
werden (insbesondere das Leisten einer

ganzen RS und das Abverdienen);
• die Bereitschaft signifikant verbessert

wird, insbesondere bezüglich Aufgebot,
Führung, Ausbildung und Logistik;

• die Lücken bei der Ausrüstung für die

Verteidigung (Panzerabwehr, Bogenfeu-

er, Kampfflugzeuge, Flugabwehr etc.)

so rasch wie möglich geschlossen wer-
den können;

• die Finanzierung für die Umsetzung der

WEA in einem mehrjährigen Armee-

budget mit den entsprechenden recht-
liehen Grundlagen gesichert wird;

• der geplante Soll-Bestand von mindes-

tens 100 000 Angehörigen der Armee in
Zukunft nicht unterschritten wird und
im Sinne der Aufwuchsplanung nicht
nur für die Mobilisierung der Miliz mit
erhöhter Bereitschaft, sondern die Mo-
bilisierung der ganzen Armee sowie die

Erhöhung des Armeebestandes über
einen längeren Zeitraum und über den

gegebenen Sollbestand hinaus geplant
wird.

Bereits schon in der Stellungnahme an-
lässlich der öffentlichen Vernehmlassung
zur WEA-Botschaft wurden von der SOG

Schwachstellen bei der WEA entdeckt,
die im Laufe der politischen Behandlung
des Geschäfts im Parlament nun noch ei-

ner Korrektur benötigen.

Z)/Y SOG £sv z/zm

• die Diensttage gesamthaft pro Jahr auf
5 Millionen beschränkt werden, weil da-

durch eine ausreichende Ausbildungs-
dauer (Grundausbildungs- und WK-
Länge) verunmöglicht wird. Die benö-

tigte Anzahl Diensttage pro Jahr erge-
ben sich aus den Anforderungen an die
Armee und deren Leistungsprofil;

• der Fokus von den gefährlichsten Be-

drohungen zu den wahrscheinlichsten

Bedrohungen verschoben wird und da-
bei die Verteidigung (in Ausbildung und

Ausrüstung) vernachlässigt wird. Die
Verteidigung ist und bleibt die «raison
d'etre» der Armee, weil die Armee ge-
mäss ihrem Verfassungsauftrag primär
ein strategisches Mittel für die Vertei-
digung des Landes sein muss:

- als erste Folge davon die Rolle der
Bataillone der Infanterie in den Ter-
ritorialdivisionen prioritär auf das

Schützen ausgerichtet und das Trai-

ning und die Ausrüstung für die Ver-

teidigung vernachlässigt wird;

- als zweite Folge davon im Heer nur
mehr zwei robuste Brigaden verblei-
ben und damit die Handlungsfreiheit
aufStufe Armee zu stark eingeschränkt
wird;

- als dritte Folge davon die Leistungs-
profile von Armee und Bevölkerungs-
schütz bei Katastrophen und Notla-

gen nicht abgeglichen worden sind
und darum die Armee auf Einsät-
ze fokussiert wird, welche nicht erste
Priorität haben dürfen bzw. auch
durch den Bevölkerungsschutz er-
bracht werden können;

• die WK in der Regel nur noch 2 Wochen
dauern sollen, weil damit erwiesener-

massen die Grundbereitschaft eines Ba-
taillons in der Verteidigung nicht mehr
erreicht und vor allem der Kampf der
verbundenen Waffen nicht mehr genü-
gend trainiert werden kann.
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• Das Respektieren des Entscheids des Par-

laments, die Armee jährlich mit 5 Mil-
liarden CHF in einem Mehrjahreszyk-
lus zu finanzieren;

• Auf die Begrenzung der Diensttage auf
5 Millionen ist sofort zu verzichten, weil
sich die Anzahl jährlich geleisteter Dienst-

tage aus den Anforderungen und dem

Leistungsprofil ergeben;
• Alle Truppen - insbesondere aber die In-

fanterie — müssen aufjeder Stufe primär
in der Verteidigung ausgebildet und aus-

gerüstet sein; mit entsprechender Kon-

sequenz aufDoktrin, Ausrüstung, Aus-

bildung und Organisationsstruktur;
• Das Heer muss mindestens über 3 robus-

te Brigaden verfügen, weil eine verklei-
nerte Armee mehr Flexibilität verlangt;

• Die WK-Dauer ist im Grundsatz auf
3 Wochen zu belassen. Sie kann jedoch
bei Bedarfauch weniger umfassen (z. B.
bei Umschulungen, geplanten Einsät-
zen zu Gunsten ziviler Behörden, etc.);

• Die Anerkennung der Ausbildungs-
dienstpflicht der Milizkader muss durch
Anreize (Bildungskonto, Steuererleich-

terungen etc.) gestärkt werden und eine

gesetzliche Verankerung bekommen.

Die SOG erwartet vom Parlament hier

nun das entsprechende Gegensteuer, so
dass die Armee gemäss ihrem verfassungs-

mässigen Auftrag im gesamten Leistungs-
Spektrum (Kämpfen - Schützen - Helfen)
eingesetzt werden kann.

Auf einen Nenner gebracht, muss das

Parlament eine einfache Frage beantwor-
ten: ist es willig, um die Schweiz für die
Unsicherheit der Zukunft vorzubereiten
oder ist es naiv, es nicht zu tun? Die SOG
lehnt die Variante der Naivität entschie-
den ab und fordert vom Parlament, das

WEA-Modell entsprechend zu korrigie-
ren. Es geht schlussendlich darum, eine

Armee zu erhalten, die wir brauchen und
einsetzen können und nicht um eine uto-
pische Armee aus dem Land der Träume
und Wünsche, fernab jeder gesellschaftli-
chen und politischen Realität.
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